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RS OGH 1953/12/1 4Ob214/53
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 01.12.1953

Norm

ZPO §405 C

Rechtssatz

In der Klage auf Zahlung von Bezügen, weil das Einigungsamt einer Kündigung nicht zustimmte, ist der Anspruch auf

Schadloshaltung für den Entgang der Kündigungsfrist mitenthalten.
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